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Berichte

Wissenschaftliche Konferenz 
über die Verfassung der USA
Der Problemrat für USA-Forschung beim Wissenschaftlichen 
Rat für außenpolitische Forschung veranstaltete am 21. Ok
tober 1987 in Berlin eine Konferenz zum Thema „200 Jahre 
Verfassung der USA — Bedeutung, Grenzen, Wandlungen“. 
Ihr Anliegen war es — wie der Vorsitzende des Problemrates, 
Prof. Dr. Claus M o n t a g  (Institut für Internationale Bezie
hungen an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft 
der DDR) einleitend darlegte —, die gegenwärtige Rolle der 
Verfassung der USA anhand einer Analyse grundlegender 
Prozesse in Ökonomie, Politik, Recht und Ideologie der USA 
zu beleuchten. Das Einführungsreferat zum Konferenzthema 
war von Prof. Dr. Ekkehard L i e b e r a m  und Dr. Rolf L ä m 
m e r z a h l  (Institut für Theorie des Staates und des Rechts an 
der Akademie der Wissenschaften der DDR) vorbereitet wor
den und wurde von Lietferam vorgetragen.

Im Mittelpunkt des Referats stand die Frage nach Ver
fassungsanspruch und Verfassungsinterpretation im Verhält
nis zur sozialökonomischen Realität von heute.* Der Referent 
ging davon aus, daß die USA-Verfassung und das Verfas
sungsrecht im weiteren Sinne die Herrschaftsstrukturen in 
den USA bestimmen.

Es gehört zu den beachtenswerten Resultaten des Verfas
sungsdokuments von 1787, daß es einen funktionierenden 
Mechanismus bürgerlicher Demokratie, ein im Sinne der 
Herrschenden effektives Regierungssystem schuf, das elastisch 
genug war, sich an 200 Jahre sozialökonomischer Entwicklung 
anzupassen. Waren die „Gründungsväter“ der USA zunächst 
nicht bereit, einen Bürgerrechtskatalog in die Verfassung auf
zunehmen, so mußten sie sich schließlich der demokratischen 
Bewegung in den Einzelstaaten beugen und 1791 mit der Bill 
of Rights die ersten zehn Verfassungszusätze (Amendments) 
in Kraft setzen. Diese stellen, gemessen an den Maßstäben 
des 20. Jahrhunderts, allenfalls ein Minimalprogramm dar. 
Das Hauptproblem der Bürgerrechte aber ist das Auseinan
derklaffen zwischen Wort und Tat. Der Versuch, den Forde
rungen demokratischer Kräfte nach Aufnahme sozialer Rechte 
in die Verfassung entgegenzufcommen, scheiterte an der 
konservativen Rechtsprechung des Obersten Gerichts.

Der Referent verdeutlichte, daß die Herausbildung des 
Monopolkapitalismus in den USA zu einem enormen An
wachsen der Präsidialmacht und zur Veränderung der bun
desstaatlichen Struktur geführt hat. Es verstärkten sich anti
demokratische Tendenzen in der Handhabung des .Macht
mechanismus, die entschieden den in der Verfassung prokla
mierten Prinzipien und Rechten widersprechen. Die Präsidial
macht eignet sich — vor allem auf außenpolitischem Gebiet 
— Kompetenzen an, die verfassungsrechtlich nur dem Kongreß 
zustehen.

Abschlie'ßend ging Lieberam auf drei weitere Aspekte der 
Verfassungsfrage ein, die in den USA in Vorbereitung des 
200. Jahrestages eine Rolle spielten:

1. Unter Berufung auf die Verfassung stellen maßgebende 
Kreise des USA-Imperialismius die Vereinigten Staaten als 
„Messias der Freiheit“ hin, der das Recht hat, unter Ein
schluß von ökonomischer Erpressung und militärischer Inter
vention der Menschheit diese „Freiheit“ zu bringen.

2. Konservative Kräfte betonen, daß die Verfassungsgrund
sätze gemäß der „ursprünglichen Absicht“ (original intent) 
der „Gründungsväter“ der USA interpretiert werden müßten. 
Dabei geht es ihnen jedoch keineswegs um die Anknüpfung 
an revolutionär-demokratische Ideen des 18. Jahrhunderts, 
sondern darum, gegen die Volksmassen gerichtete, extrem 
konservative politische Auffassungen zu beleben.

3. In Vorbereitung des Jubiläumsjahres gab es vielfältige 
Vorschläge zu einer Revision der USA-Verfassung. Das Ziel 
extrem konservativer Kreise, die Präsidialgewalt noch weiter 
auszubauen und die Kompetenzen des Kongresses — zumin
dest in der Außenpolitik — radikal zu beschneiden, konnte 
jedoch nicht realisiert werden.

Zum Thema „Pressefreiheit in den USA“ sprach Prof. Dr. 
Edward A. I w a n j а n (USA/Kanada-Institut der Akademie 
der Wissenschaften der UdSSR). Er verdeutlichte den histo
rischen Hintergrund der Verankerung der Pressefreiheit in 
der Bill of Rights und belegte anhand von Fakten, welche 
Rolle die Massenmedien als ein wichtiges Instrument der Mo
nopolbourgeoisie zur Durchsetzung ihrer Klasseninteressen 
spielen. ,

Auf der Grundlage des problemorientierten Einführungs
referats wurde die Konferenz in vier Arbeitskreisen fortge
setzt.

Der Arbeitskreis I (Leitung: Prof. Dr. Claus Montag und 
Prof. Dr. Gerhard Basler, Institut für Internationale Politik 
und Wirtschaft) befaßte sich mit dem Komplex „Verfassung 
— Außenpolitik — sicherheitspolitische. Auseinandersetzung in 
den USA“. Auf der Grundlage der verfassungsrechtlichen 
Mechanismen des außenpolitischen Entscheidungsprozesses 
und unter Berücksichtigung von außerhalb der Verfassung 
entstandenen Einrichtungen (z. B. Nationaler Sicherheitsrat) 
wurden Tendenzen der Verfassungsinterpretation und der 
Verfassungsverletzung im Zusammenhang mit der Auseinan
dersetzung über außenpolitische Strategien diskutiert.

Der Arbeitskreis II (Leitung: Prof. Dr. Siegfried Sack und 
Dr. Walter Stock, beide vom Institut für Internationale Be
ziehungen der ASR) hatte das Thema „Verfassung und staats
monopolistische Wirtschaftsregulierung“ zum Gegenstand. Die 
Teilnehmer erörterten Grundprozesse und Widersprüche wie 
den Monopolisierungsprozeß in den 80er Jahren und die An
titrustbestimmungen, das Haushaltsdefizit und die Ausein
andersetzung um eine Verfassungsergänzung, die verschärfte 
Konkurrenz und die Auseinandersetzung um freien Handel 
oder Protektionismus. Ausführlich behandelt wurden Ursa
chen und Auswirkungen der gegenwärtigen Wirtschaftspolitik 
der Reagan-Administration.

Im Arbeitskreis III (Leitung: Prof. Dr. Ekkehard Lieberam 
und Dr. Axel Dost, ASR) Wurde über „Verfassungsideologien“ 
diskutiert. Im Mittelpunkt stand die Auseinandersetzung mit 
extrem konservativen Verfassungsideologien zur Rechtfer
tigung der gegenwärtigen Außen- und Innenpolitik der USA. 
Prof. Dr. Horst I h d e (Humboldt-Universität Berlin) wies in 
seinem Beitrag „Die Ideale der bürgerlich^demokratischen 
Revolution und die Verfassung der USA“ darauf hin, daß 
die progressiven Kräfte der USA angesichts des spürbaren 
Abbaus demokratischer Errungenschaften auch zukünftig für 
die Realisierung und Erweiterung jener Rechte und Freihei
ten kämpfen müssen, die in der Unabhängigkeitserklärung 
von 1776 und in der Verfassung von 1787 verankert wurden. 
Dr. Hans-Ulrich G e y e r  (Martin-Lüther-Universität Halle) 
legte dar, daß sich das Verhältnis zwischen Exekutive und 
Legislative durch Zentralisierung politischer Entscheidungs
prozesse weiter zugunsten der Präsidialmacht verschoben hat. 
Dr. A. D о s t, der sich zur Rolle der Rechtsprechung im Sinne 
der „ursprünglichen Absicht“ und z!ur Funktion des Obersten 
Gerichts der USA äußerte, kam zu dem Schluß, daß beide als 
Instrumente einer konservativen Gegenreformation nur be
grenzt nutzbar seien. Das Oberste Gericht, das mit dem- An
spruch der authentischen Verfassungsinterpretation auftritt, 
könne nicht ohne weiteres seine bisherigen Entscheidungen 
für Fehlinterpretationen der Verfassung erklären, sondern 
sie allenfalls in einer anderen Richtung fortschreiben.

In weiteren Diskussionsbeiträgen wurden verschiedene . 
Strömungen des gegenwärtigen US-amerikanischen Konser
vatismus in ihrem Verhältnis zur Verfassung analysiert. Fer
ner wurde nachgewiesen, wie sich die neuen gesetzlichen 
Bestimmungen über die Wahlkampffinanzierung im Interesse 
der Monopolbourgeoisie auswirken.

Der Arbeitskreis IV (Leitung: Prof. Dr. Wolfgang Menzel, 
Karl-Marx-Universität Leipzig, und Dr. Rolf Lämmerzahl) 
mit dem Thema „Verfassung und Kampf um politische und 
soziale Rechte“ hinterfragte den Katalog der konstitutionel
len Grundrechte und Grundfreiheiten der USA-Bürger auf 
Anspruch und Wirklichkeit. Prof..Dr. Manfred P r e m ß l e r  
(Karl-Marx-Universität Leipzig) wies nach, daß die USA- 
Verfassung keine sozialen Rechte kennt und daß Tarifver
tragsrecht wie individuelles Arbeitsrecht zu Lasten der Werk
tätigen und ihrer Gewerkschaften ausgehöhlt werden (Weg
fall von branchenweiten Verträgen, massenhafte Einführung 
atypischer Arbeitsverträge, Lohndiskriminierung der Frauen 
und nationalen Minderheiten u. a. m.). Dr. Helga L u m e r  
(Humboldt-Universität Berlin) behandelte die Geschichte der 
Entrechtung der US-amerikanischen Indianer und deren 
Kampf um Selbstbestimmung, Gleichberechtigung und Erhal
tung des ihnen verbliebenen Landes. Dr. Günter W e r 
n i c k e  (Humboldt-Universität Berlin) und Dr. Rolf L ä m -
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